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[bookmark: _Hlk145941532]Plan zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten: Energiemangellage
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Description générée automatiquement]MANAGEMENT IM KRISENFALL – GFS/RFSDieses Merkblatt ist als Hilfe für die Erstellung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Gemeindetätigkeiten zu verstehen. Es dient keineswegs als vollständiges Vorbereitungsdokument für die Gemeinde, die sich dieses Vorgehen aneignen und an ihre Situation anpassen muss. Dies sollte in Abstimmung mit ihrem Führungsstab geschehen, der die Anlaufstelle für alle Krisensituationen bleibt.
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MANAGEMENT IM KRISENFALL – GFS/RFS
[bookmark: OLE_LINK1]KONTEXT
Gemäss dem Gesetz über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen (GBBAL) obliegt die Ereignisbewältigung auf Gemeindeebene dem Gemeinderat bzw. auf regionaler Ebene dem Exekutivorgan des Gemeindeverbandes. Die zuständigen Behörden haben eine allgemeine und ständige Eingriffspflicht. Die Führung wird auf kantonaler Ebene modular durch das Kantonale Führungsorgan (KFO) und auf kommunaler Ebene durch die Gemeindeführungsstäbe (GFS) oder die Regionalen Führungsstäbe (RFS) sichergestellt. Die Gemeinden müssen daher auf das Krisenmanagement vorbereitet sein und die Einsatzmassnahmen koordinieren. Zu diesem Zweck werden die Gemeinden vom kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz (KABS) bei der Ausbildung und Schulung ihrer GFS/RFS sowie bei der Unterstützung bei der Erstellung von Notfallplanungen unterstützt.
Bei einem längeren Ausfall der Infrastruktur und der Kommunikation hängt die Bewältigung der Ereignisse auf Gemeindeebene stark vom Vorbereitungsstand und der Führungsfähigkeit des Führungsstabs ab. 
Die Verantwortung für die Ereignisbewältigung liegt beim Gemeindepräsidenten / bei der Gemeindepräsidentin als verantwortliche Behörde (GBBAL Art. 4, Abs 2, lit b). Um die Krise zu bewältigen, ist es unerlässlich, über einen funktionsfähigen GFS/RFS zu verfügen, der durch die Arbeitsprozesse des Führungsstabs die Erfassung der auftretenden Probleme, die Erarbeitung möglicher Lösungen, die Koordination des Einsatzes und die Überwachung der Entwicklung der Situation sicherstellt.
Die GFS/RFS nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr (gemäss GBBAL Art. 7 Abs 2):
· Koordination der Vorbereitung und der Einsätze von internen Organisationen und Partnern auf Gemeindeebene;
· Verbreitung von Ankündigungen und Alarmierung der Bevölkerung;
· Gewährleistung einer stufenweise ereignisbezogenen Entwicklung der Führung;
· Information der Behörden und der Bevölkerung.Unsere Gemeinde verfügt über einen funktionierenden GFS/RFS. Dieser wurde in die Überlegungen zu einer möglichen Energiemangellage einbezogen, auch bei der Vorbereitung der nötigen Infrastruktur.
[bookmark: _Hlk145944053]Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.
.







allgemeine organisation des GFS/rFSWie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?



Die Gemeindeexekutive muss sicherstellen, dass der GFS/RFS funktionstüchtig ist, indem sie unter anderem:
· Die Funktionen der Mitglieder des GFS/RFS benennen und klar definieren sowie wissen, wie diese im Krisenfall kontaktiert werden können (bei Stromausfall erreichbarer Sammelpunkt, standardisierte Abläufe, festgelegte und bekannte Vorbereitungsstufen etc.);
· Über eine belastbare Führungsinfrastruktur verfügen, die geeignet ist, die Durchhaltefähigkeit des GFS/RFS zu gewährleisten (Energieautonomie, Beleuchtung, Heizung, POLYCOM-Kommunikationssystem, vorbereitete und gedruckte Führungssysteme und -dokumente sowie Arbeitsräume, Verpflegung etc.);
Das Kantonale Amt für Bevölkerungsschutz (KABS) unterstützt die GFS/RFS bei der Feststellung ihrer Einsatzbereitschaft (GBBAL Art. 6 Abs. 2, Art. 16 Abs. 1 lit. a und Art. 34). Darüber hinaus ist das KABS dafür verantwortlich, den Vorbereitungsstand und die Einsatzfähigkeit der GFS/RFS zuhanden der Gemeinderäte periodisch zu bewerten (GBBAL Art. 35).

[bookmark: _Hlk145945045]    Persönliche Notizen: Geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
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Mitglieder der GFS/RFSDer GFS/RFS verfügt über genügend Personal und ist aus organisatorischer Sicht einsatzbereit.
Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.


Der Leiter des GFS/RFS (im Folgenden Stabschef) ist für die Verwaltung der personellen und materiellen Ressourcen des GFS/RFS verantwortlich. Der Stabschef ist auch der bevorzugte Ansprechpartner für die Gemeindeexekutive. In dieser Funktion müssen während der Krise, aber auch im Vorfeld der Krise regelmässige Abstimmungen erfolgen. Insbesondere muss der Stabschef:
· Die Fähigkeiten (einschliesslich physischer Fähigkeiten) und Kenntnisse der Mitglieder des GFS/RFS kennen, um jede Delegierung von Aufgaben vor und während einer Krise optimieren zu können. Zu diesem Zweck führt der Stabschef im KADAS-System eine Liste der Mitglieder des GFS/RFS, ihrer Funktionen, der absolvierten Schulungen, der Alarmierungsmerkmale und ihrer Kontaktdaten;
· Die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder seines Führungsstabes sicherstellen. Zu diesem Zweck stellt das KABS den GFS/RFS ein zentrales oder spezifisches Ausbildungsangebot zur Verfügung, das jedes Jahr aktualisiert wird;
· Sicherstellen, dass sein Führungsstab in der Lage ist, die Krisenbewältigungsprozesse anzuwenden, durch regelmässige Stabs- (Table Top) oder Einsatzübungen in eigener Kompetenz oder unter der Leitung des KABS;
· Die vorhersehbaren und notwendigen (Sofort-) Massnahmen (gemäss festgelegten Notfallplanungen) dokumentieren, damit sie im Notfall schnell und strukturiert abgehandelt werden können. Bei einigen Massnahmen (Betankung von Notstromanlagen, Erste Hilfe, vorhersehbare Probleme bei der Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln, Sicherheitsprobleme etc.) muss mit möglichen Verzögerungen und Verspätungen gerechnet werden.

  Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:
....
















[bookmark: _Hlk145945057]ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER 
[bookmark: _Hlk145945070]Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.
[bookmark: _Hlk145945077][bookmark: _Hlk145945078]Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie sicher, dass sie solide sind!



[bookmark: _Hlk145945092]  Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:
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[bookmark: _Hlk145945105]EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)MANAGEMENT IM KRISENFALL GFS/RFS:
[bookmark: _Hlk145945169]Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen
[bookmark: _Hlk145945175]Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:
· ...
· ...
· ...
· ...
· ...
· ...

[bookmark: _Hlk145945186]Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:
· ...
· ...
· ...
· ...
· ...


[bookmark: _Hlk145945192]Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:
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[bookmark: _Hlk145945208]	Name, Vorname und Funktion: 	........................................................................[bookmark: _Hlk145945200][bookmark: _Hlk145945201]VALIDIERUNG: Die Vorbereitung für diese Aktivität gilt als (in Excel übertragen):
· Erreicht (bereit)
· Teilweise erreicht
· Nicht erreicht (nicht bereit)

	Datum & Unterschrift:	........................................................................
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